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In Oberursel besteht ein „Trinkwassernotstand“. 

 

Was bedeutet das? 

Sind die Trinkwasserspitzenverbräuche sehr hoch und gleichzeitig unsere maximale 

Eigenwasserförderung ausgeschöpft sowie der Fremdwasserbezug nicht mehr ausreichend für einen 

Ausgleich, kann der notwendige Versorgungsdruck nicht mehr aufrecht gehalten werden. Dann 

besteht ein Trinkwassernotstand. Dieser wird durch den Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus) 

gemäß der „Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Einschränkung des 

Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung vom 15.11.2018“ festgestellt. 

Die Gefahrenabwehrverordnung verbietet im Einzelnen: 
 

 Das Beregnen, Berieseln, Bewässern und Begießen von landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzten Flächen, Gärten und Kleingärten. 

 Das Befüllen von Zisternen oder Teichen. 

 Das Besprengen von Hof-, Straßen- und Wegeflächen, Grünflächen und Parkanlagen, Spiel- 

und Sportplätzen, Terrassen, Dächern sowie sonstigen Anlagen und Bauwerken. 

 Das Betreiben von künstlichen Springbrunnen, Wasserspielanlagen, Wasserbecken, 

Fischbecken, privaten Freibädern und ähnlichen Einrichtungen. 

 Das Kühlen oder Reinigen von Anlagen und Gegenständen am fließenden Wasserstrahl oder 

durch Berieseln sowie zum Betrieb von Klimaanlagen. 

 Das Waschen von Fahrzeugen und Kraftfahrzeugen, soweit dies nicht aus Gründen der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

 Das Berieseln von Baustellen z.B. bei Abbrucharbeiten zur Reduzierung von 

Staubentwicklung, soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

erforderlich ist. 

 
Trinkwasser darf jetzt nur noch für den menschlichen Gebrauch wie Reinigung, Körperpflege oder 
Zubereitung von Mahlzeiten genutzt werden. 
 
Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- Euro geahndet werden. 
Zusätzlich kann der Magistrat Sperrzeiten für die Trinkwasserbereitstellung festlegen. 
 

Bitte beachten Sie die oben genannten Verbote! 
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